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RS OGH 1977/5/17 3Ob49/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.05.1977

Norm

EO §151 Abs1 und 3

Rechtssatz

Da die Bestimmung des § 151 Abs 3 letzter Satz EO für die Anordnung der vorgesehenen Sperrfrist dieselben

Voraussetzungen normiert, wie sie gemäß § 151 Abs 1 EO bei Bestimmung des geringsten Gebotes mit mindestens

zwei Dritteln des Schätzwertes gelten, ist die Anordnung der Sperrfrist in allen jenen Fällen nicht zulässig, in welchen

das geringste Gebot weniger als zwei Drittel des Schätzwertes betragen darf.
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